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 Veröffentlicht am 26.09.2006

Norm

EMRK Art8

1. EMRK Art. 8 heute

2. EMRK Art. 8 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Wo Vorschriften für die ordnungsgemäße Durchführung einer Durchsuchung von Besuchern einer Haftanstalt – die

sich in der Regel kein Fehlverhalten zuschulden kommen ließen – bestehen, ist es P=icht der Gefängnisverwaltung,

diese Vorschriften genau zu befolgen und durch strenge Vorkehrungen die Würde der zu durchsuchenden Personen

vor jeglichem über das unbedingt notwendige Maß hinausgehenden Angri? zu schützen. Wainwright gegen das

Vereinigte Königreich
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